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Einführung des E lektronischen A bfalln achweisv erfahrens (eANV) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ab 01.04.2010 beginnt das elektronische Abfallnachweisverfahren eANV.  
Abfallerzeuger,- beförderer und – entsorger müssen dann - zur Entsorgung von gefährlichen 
Abfällen - Ihre Abfalldaten elektronisch führen.  
 
 
Teil I: 
 
Was bedeutet „Abfalldaten elektronisch führen“? 
 
Bisher mussten Sie Begleitscheinformulare und Entsorgungsnachweisformulare in 
Papierform ausfüllen.  
Jetzt stehen Ihnen bereits verschiedenste eANV-Softwareprodukte (Internetportale) zur 
Verfügung, in welchen Sie Ihre Abfalldaten in die EDV eingeben können. 
Die GSB nutzt hierbei die elektronischen Formulare der bifa . 
 
 
Kann ich das unverbindlich ausprobieren? 
 
Es steht Ihnen auf nachfolgender Internetadresse eine Testversion zur Verfügung: 
 
www.gsb-mbh.de 
 
Bitte klicken Sie auf den Reiter eANV 
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In dieser Maske wird erklärt, wie Sie u.a. die Eingabe im elektronischen Formular der bifa  
testen können. Klicken Sie einfach auf den Button „Anmelden“.  
Sie melden sich damit in der Rolle „Erzeuger“ oder „Sammelentsorger“an. 
(Sofern Sie die Testversion als Entsorger nutzen wollen, geben Sie die unten angegebenen 
Anmeldedaten ein). 
 

 
 
Über die Menüpunkte „Rolle wählen“ und „Scheine“ haben Sie die Möglichkeit Begleitscheine 
oder Übernahmescheine elektronisch zu erstellen. 
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Folgen Sie der Menüführung und geben Sie die Begleitscheindaten (Auswahl der 
Entsorgungsnachweise, des Beförderers, Daten der Übernahme/ Übergabe sowie die Menge 
ein. Danach drucken Sie den Begleitschein aus.  
 
(Hinweis: Bis 01.02.2011 brauchen Erzeuger und Beförderer die Begleitscheinseite lediglich  
handschriftlich zu unterschreiben. Der Begleitscheinausdruck ist beim Transport mitzuführen. 
 
Sollten Sie Fragen haben und/oder Unterstützung wünschen rufen Sie einfach bei Ihrem 
GSB Sachbearbeiter an. Wir begleiten Sie auch gerne durch das Programm.  
 
 
Was sollten Sie bereits jetzt tun? 
 
Alle Daten von Erzeuger, Beförderer und Entsorger werden über die zentrale Koordi-
nierungsstelle kurz ZKS verwaltet. 
Nachdem sich bis 01.04.2010 alle Erzeuger, Beförderer und Entsorger in Deuschland bei der 
ZKS registrieren lassen müssen, empfehlen wir Ihnen sich umgehend bei der ZKS 
anzumelden.  
 
 
Wie können Sie sich einfach bei der ZKS anmelden? 
 
Klicken Sie einfach auf den Link „Registrierung“ 
 

 
 
Sie gelangen damit zu dem Registrierungsformular der bifa zur Teilnahme am 
elektronischen Nachweisverfahren. 
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Folgen Sie den oben aufgeführten Hinweisen zur Anmeldung. 
Füllen Sie mindestens die mit * gekennzeichneten Pflichtfelder aus. 
Danach Formular ausdrucken und an die bifa  schicken 
Sie erhalten nach Eingabe Ihrer Stammdaten Ihre neuen Zugangsdaten 
 
 

 
 
Die weitere Anmeldung bei der ZKS erledigt für Sie die BifA, ohne dass dafür  
Kosten entstehen! 
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Ich möchte jetzt Online gehen und meinen BGS elektr onisch erstellen. Was ist zu tun? 
 
Sofern Sie die oben genannten Zugangsdaten erhalten haben, informieren Sie die GSB per 
E-Mail, Fax etc. Die GSB wird dann gemäß Ihrem Auftrag die gültigen und genutzten 
Entsorgungsnachweisdaten an die bifa übermitteln. Ist dies erfolgt, können Sie beginnen.  
 
Achtung: Ihre Daten sind geschützt. Wie bei der Kontoführung haben nur Sie selbst Zugriff 
auf Ihre Daten. 
 
 
Bitte beginnen Sie schnellstmöglich mit den vorab g enannten 
Schritten, damit Sie bereits jetzt mit den neuen ge setzlichen 
Vorgaben vertraut werden!  
 
 
Für Fragen stehen Ihnen unsere Sachbearbeiter unter Tel.:0 84 53 / 91 -241 gerne zur 
Verfügung. 
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Teil II: 
 
 
Spätestens ab 01.02.2011 müssen neben den Entsorgern auch Erzeuger und Beförderer 
elektronisch signieren. 
 
 
Was bedeutet „elektronisch signieren“? 
 
Anstelle der handschriftlichen Unterschrift auf dem elektronisch erstellten Formular wird 
spätestens ab 01.02.2011 eine qualifizierte elektronische Signatur mit dem Dokument 
verknüpft. 
 
 
Welche Ausstattung benötige ich? 
 

• PC mit Internetanschluß für die elektronische Erstellung der Formulare 
• Signaturkarte für die qualifizierte elektronische Signatur 
• Ein mit dem PC verbundenes zertifiziertes Lesegerät 

 
 
Ab wann sollte ich mir Signaturkarten und ein Leseg erät besorgen? 
 
Wir empfehlen für Abfallerzeuger sich spätestens ab Mitte 2010 Signaturkarten und 
Lesegeräte zu bestellen. Bitte berücksichtigen Sie, dass hier mit längeren 
Bearbeitungszeiträumen zu rechnen ist. Für Beförderer kann es sinnvoll sein bereits zum 
01.04.2010 Signaturkarten und Lesegeräte vorzuhalten, um die Wünsche Ihrer Kunden 
erfüllen zu können. 
Informationen zu Signaturkarten und Kartenlesegeräte erhalten Sie u. a. von Ihrer örtlichen 
IHK. 
 
 
Wo erhalte ich Signaturkarten? 
 
Signaturkarten sind bei anerkannten Trustcentern zu beziehen. Anbieter qualifizierter 
Zertifikate sind u.a. TC TrustCenter (www.trustcenter.de ), T-Systems mit Telesec 
(www.telesec.de), die Sparkassen-Finanzgruppe mit S-TRUST (www.s-trust.net), D-TRUST 
(www.d-trust.net), (Bundesdruckerei-Gruppe), die Deutsche Post AG (www.signtrust.de). 
 
 
Wo erhalte ich weitere Informationen? 
 

• www.gsb-mbh.de 
• www.ebegleitschein.de 
• www.lfu.bayern.de 
• www.bmu.de 
• www.zks-abfall.de 

 
 
Für Fragen stehen Ihnen unsere Sachbearbeiter unter o.g. Telefonnummer gerne zur 
Verfügung.  


